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A. Rechtsgrundlagen und Zweck 
 
Rechtsgrundlagen 
 Abwasserabgabengesetz (AbwAG) von 2005 
 Hessisches Ausführungsgesetz  zum AbwAG (HAbwAG) von 2005 
 Verwaltungsvorschriften zum AbwAG und HAbwAG  (VwV-AbwAG/HAbwAG)  
       von 2007 

 

Zweck 
 Die Abwasserabgabe wird bereits seit 1976 erhoben  
 Erhoben für die direkte Einleitung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser 

in ein Gewässer 
 Lenkungsfunktion:  - Reduzierung der Schadstoffeinleitungen in Gewässer 
 Anreizfunktion:   - Anregung zu Investitionen zur Verbesserung der  
    Abwassertechnik  

 Zweckgebundene Verwendung der Abwasserabgabe  
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B. Berechnung der Abwasserabgabe  
       B.1a   Bewertungsgrundlagen bei  Schmutzwasser (KA)  

 Schädlichkeit des Abwassers bei abgaberelevanten Parametern - § 3 AbwAG 
                     Schadstoff bzw. Schadstoffgruppen                             Schädlichkeitsfaktor                           Schwellenwerte  
    = Schädlichkeit des  unbehandelten Abwassers  
       für einen Einwohner /Jahr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Ausnahme: Schwellenwerte nach Anlage zu § 3 AbwAG unterschritten, Niederschlagswasser und Kleineinleitungen        
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B. Berechnung der Abwasserabgabe  
       B.1a   Bewertungsgrundlagen bei  Schmutzwasser (KA) 
  
 Bescheidwerte (JSM, Überwachungswerte für abgaberelevante Parameter)   
       - §  4 Abs. 1 AbwAG  - 
 
 
 Ermittelte Werte aus der staatlichen Überwachung durch das RP Kassel    
       -  § 4 Abs. 4 AbwAG  - 

 
 

 Erklärung des Abgabepflichtigen   -    § 4 Abs. 5 AbwAG 
 

 Erklärung über einen bestimmten Zeitraum des Veranlagungsjahres , wirksam ab 
Antragseingang, auch zeitlich gestaffelt möglich (abgaberechtliche Wirkung) 

 
 Begründung (z. B. starke saisonale Schwankungen, befristete verfahrenstechnische 

Umstellungen) 
 
 Erklärungszeitraum darf nicht kürzer als 3 Monate sein (höchstens  1 Jahr, Veranlagungsjahr) 
 
 Niedrigere Überwachungswerte bzw. niedrigere JSM 
 
 Erklärungswert muss mindestens 20 % niedriger sein als der Bescheidwert 
 
 Erklärung 2 Wochen vor Beginn des beantragten Zeitraums  
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B. Berechnung der Abwasserabgabe  
       B.1a   Bewertungsgrundlagen bei  Schmutzwasser (KA) 
  

 
 
 
 

 
 Nachweis der Einhaltung der Erklärungswerte 
  
  - durch ein entsprechendes von der UWB zugelassenes Messprogramm  
  
  - unter Berücksichtigung der staatlichen Messwerte 
 
  - und der Eigenkontroll-Ergebnisse  
 
  - sowie Anwendung der 4/5-Regelung 
 
 
 Jahresschmutzwassermenge im Erklärungszeitraum wird anteilig berechnet 

 
 
 Bei Nichteinhaltung der erklärten Werte, gelten die Bescheidwerte, nicht die 

Erklärungswerte!!! 
 

 
 Anpassung der Bescheidwerte erforderlich, bei Dauerhaftigkeit (§ 9 Abs. 6 AbwAG) 
   (Kein Auseinanderfallen der abgaberechtlichen und bescheidrechtlichen Werte) 
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B. Berechnung der Abwasserabgabe  
       B.1a   Bewertungsgrundlagen bei  Schmutzwasser (KA) 

  
 Wenn keine Bescheidwerte vorliegen  
     (= sonstige Fälle - § 6 AbwAG i. V. m. § 6 Abs. 2 HAbwAG) 

 
 Erklärung der einzuhaltenden Überwachungswerte bzw. Jahresschmutzwassermenge ist mind.   
      1 Monat vor Beginn des Veranlagungsjahres  vom Abgabepflichtigen abzugeben 

 
 Sofern keine Erklärung abgeben wird, Heranziehung des höchsten staatlichen Messwertes 

 
 andernfalls Schätzung durch Wasserbehörde 

 
 JSM wird geschätzt 
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B. Berechnung der Abwasserabgabe  
       B.1b   Berechnung bei  Schmutzwasser (KA) 

 
Diese Abwasserabgabe wird in 3 Schritten ermittelt 

 

 Überwachungswert    x   Jahresschmutzwassermenge      =  parameterbezogene   
       Jahresschadstofffracht 

 

 Jahresschadstofffracht   :   Schädlichkeitsfaktor      = Anzahl der  

       parameterbezogenen  

       Schadeinheiten      

   

 Schadeinheiten  (SE) x   Abgabesatz      = parameterbezogene 

   Abwasserabgabe 
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B. Berechnung der Abwasserabgabe  
       B.1b   Berechnung bei  Schmutzwasser (KA) 
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Jahresschad- 
stofffracht 
 



B. Berechnung der Abwasserabgabe  
      B.2a   Bewertungsgrundlagen bei  Schmutzwasser (TOK) 

  
 Es erfolgt eine Schätzung, da keine ÜW und JSM vorliegen 
 
 Es ist gem. Ziffer 3.1.1 der VwV-AbwAG/HAbwAG auszugehen von 
 

  folgenden (geschätzten) Überwachungswerten 
 
 
 
 
 
 

 
 

 und folgender Jahresschmutzwassermenge      
         (200 l/E einschließlich Fremdwasser) 
 

 Der volle Abgabesatz (35,79 €) ist anzusetzen 
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B. Berechnung der Abwasserabgabe  
       B.2b   Berechnung bei  Schmutzwasser (TOK) 
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B. Berechnung der Abwasserabgabe  
       B.3a  Bewertungsgrundlagen bei Niederschlagswasser 

  
 Pauschalierung  - § 7 AbwAG 
 

 Einleitungen  aus einer öffentlichen Kanalisation      12 % der Zahl der   
       angeschlossenen EW  

       (=  Schadeinheiten) 

 
 Bei befestigten gewerblichen Flächen                        18 Schadeinheiten je  
      über 3 ha Größe  +    volle   ha   Fläche 
      Einleitung aus nichtöffentlicher Kanalisation  (= Schadeinheiten) 
        
  

 Befreiung auf Antrag - § 7 Abs. 2 AbwAG i. V. m. § 5 Abs. 1 HAbwAG 
 wenn die Abwasseranlage dem Stand der Technik entspricht und ordnungsgemäß 

betrieben wird (öffentliche Anlage) 
    

 Bauzeitbefreiung - § 7 Abs. 2 AbwAG i. V. m. § 5 Abs. 2 HAbwAG 
 Abgabepflicht besteht nicht für 3 Jahre vor Inbetriebnahme von Anlagen, die dann den 

Regeln der Technik entsprechen (öffentliche Anlage) 
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B. Berechnung der Abwasserabgabe  
         B.3b   Berechnung  Niederschlagswasser (öffentliche Einleitungen) 
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*Nachweis durch SMUSI, dass weniger als 250 kg 
CSB/ha Ared über die Summe aller Entlastungen 
vor der biologischen Reinigungsstufe der KA in ein 
Gewässer entlastet wird. 
Bei RÜs  höchstens 50 Entlastungen/a und   
höchstens 20 Stunden Entlastungsdauer/a  

* 



B.  Berechnung der Abwasserabgabe bei  
         B.3b  Berechnung  Niederschlagswasser (öffentliche Einleitungen) 
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B.  Berechnung der Abwasserabgabe  
        B.3c  Berechnung bei  Niederschlagswasser (gewerblich) 
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Abgabefreiheit hängt allein 
von der Flächengröße ab und 
nicht von der Erfüllung der 
Regeln der Technik 
(Ziffer 3.3.1 VwV-
AbwAG/HAbwAG) 



B. Berechnung der Abwasserabgabe  
      B.4a   Bewertungsgrundlagen bei Kleineinleitungen 

  

 Pauschalierung bei Abgabepflichtigen  - § 8 AbwAG i. V. m. § 8 HAbwAG 
 

 Für Schmutzwasser aus Haushaltungen und ähnliches Schmutzwasser < 8 m³/d (z. B. Pensionen, Betriebe) 
 
 Für Abwasseranlagen, die nicht mind. dem Stand der Technik entsprechen   
 

 Keine biologische Reinigungsstufe 
 

 Die Anforderungen nach Anhang 1 AbwV bezüglich CSB und BSB nicht als eingehalten gelten  
       (Anforderungen gelten als eingehalten, wenn die erforderliche Reinigungsleistung entsprechend BAZ nachgewiesen wurde und  
       die Anlage  nach Maßgabe der BAZ bzw. einschlägiger DWA-Arbeitsblättern errichtet, betrieben und gewartet werden) 
 

 bei denen die ordnungsgemäße Schlammbeseitigung durch die Kommune  nicht sichergestellt ist. 
 
 Abwasser aus den Bereichen Land- und Forstwirtschaft oder Gärtnereien, die dieses nicht selber 

verwerten können (Hessische Regelung) 
 
  Ermittlung der Schadeinheiten    Voller Abgabesatz 
 
          50 % der Zahl der nicht angeschlossenen EW     oder    35,79 € 
  50 %   je 45 m³/a   Schmutzwasser (z. B. bei Betrieben, Hotels) 
 
 Grundsätzlich ist die Kommune abgabepflichtig, aber Abwälzbarkeit auf den Kleineinleiter möglich 
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B. Berechnung der Abwasserabgabe bei  
      B.4b  Berechnung bei  Kleineinleitungen 
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C. Erhöhung der Schadeinheiten 
  (§ 4 Abs. 4 AbwAG i. V. m. § 6 Abs. 1 S. 1 AbwV) 

     

 Wenn die staatliche Überwachung ergibt, dass  
 

 ein Überwachungswert nicht eingehalten ist und  
 
 nach § 6 AbwV auch nicht als eingehalten gilt (4 aus 5 Regelung). 

 
     Erhöhung der Schadeinheiten 

 
 
 Der Überwachungswert gilt dennoch als eingehalten (4/5-Regelung),  

 
 wenn die Ergebnisse dieser und der 4 vorausgegangenen staatlichen Überprüfungen in vier 

Fällen den jeweils maßgebenden Wert nicht überschreiten und  
 

 kein Ergebnis  den Wert um mehr als 100 % übersteigt.  
 

 Überprüfungen, die länger als 3 Jahre zurückliegen, bleiben unberücksichtigt 
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C.   Erhöhung der Schadeinheiten  
      (§ 4 Abs. 4 AbwAG i. V. m. § 6 Abs. 1 S. 1 AbwV) 
 Bescheidwert CSB:   50 mg/l 

 
 

 

 

   

              keine Erhöhung der Schadeinheiten 

 

Bescheidwert  Nges:   10 mg/l 

 

 

 
 
 

            Erhöhung der Schadeinheiten um 50 % 

Bescheidwert Pges:   2 mg/l 

 

 

 

 
 

                  Erhöhung der Schadeinheiten um 50 % ( da 100%-Überschreitung) 
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C.   Erhöhung der Schadeinheiten  
      (§ 4 Abs. 4 AbwAG i. V. m. § 6 Abs. 1 S. 1 AbwV) 
  

Bescheidwert Pges:   2 mg/l 

 

 

 

 

 
 

  Erhöhung der Schadeinheiten um 100 % ( 100-Überschreitung und 2. Überschreitung) 

 

 

 

 Sofern keine 5 Messwerte vorliegen, bei Überschreitung   

       gleich 50 % bzw. 100 % ige Erhöhung 

 

 Bei Überschreitungen über 400 %           

      Teilerlassregelung wg. unbilliger Härte 
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C. Erhöhung der Schadeinheiten  
     C 1.  Berechnung der Abwasserabgabe mit erhöhten Schadeinheiten  
              bei Bescheidwerten 
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C. Erhöhung der Schadeinheiten  
     C 1.  Berechnung der Abwasserabgabe mit erhöhten Schadeinheiten  
              bei Bescheidwerten 
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C. Erhöhung der Schadeinheiten  
     C 2.  Berechnung der Abwasserabgabe mit erhöhten Schadeinheiten 
              bei erklärten Werten 
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 Bei Nichteinhaltung der erklärten Werte, gelten die 

Bescheidwerte, nicht die Erklärungswerte!!! 
 
 
 Bei Nichteinhaltung der Bescheidwerte in der Eigenkontroll-

messung, aber keiner Überschreitung bei der staatlichen 
Abwasseruntersuchung 

          keine Erhöhung der Schadeinheiten 
 
 
 Bei Nichteinhaltung der Bescheidwerte und Überschreitung 

bei der staatlichen Abwasseruntersuchung   
       Erhöhung der Schadeinheiten mit Bescheidwerten 

 
 



 
 
 
 
C. Erhöhung der Schadeinheiten  
     C 2.  Berechnung der Abwasserabgabe mit erhöhten Schadeinheiten 
              bei erklärten Werten 
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C. Erhöhung der Schadeinheiten  
     C 2.  Berechnung der Abwasserabgabe mit erhöhten Schadeinheiten 
              bei erklärten Werten 
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C. Erhöhung der Schadeinheiten  
     C 2.  Berechnung der Abwasserabgabe mit erhöhten Schadeinheiten 
              bei erklärten Werten 
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Da jedoch der erklärte Wert (30 mg/l) nicht als 
eingehalten gilt,  gilt der Bescheidwert (45 mg/l) 



 
 
C. Erhöhung der Schadeinheiten  
     C 2.  Berechnung der Abwasserabgabe mit erhöhten Schadeinheiten 
              bei erklärten Werten 
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D. Abgabesatz (§ 9 AbwAG i. V. m. § 2a HAbwAG) 
     D1. Allgemein 
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• Die ermittelten Schadeinheiten werden mit einem 
Abgabesatz multipliziert  

 

• Höhe des Abgabesatzes seit 01.01.2002:  35,79 € 

 

• Ermäßigung des Abgabesatzes (50%): 17,90 € 

 



D. Abgabesatz (§ 9 AbwAG i. V. m. § 2a HAbwAG 
     D2. Ermäßigung des Abgabesatzes 

 Ermäßigung des Abgabesatzes, wenn 
 

• der Inhalt der Erlaubnis bzw. die Erklärung den Anforderungen der AbwV (Mindestan-
forderungen) entspricht 

 
 und  
 
• die in der Verordnung festgelegten Anforderungen im Veranlagungsjahr eingehalten wurden. 
 

 
• Bei erklärten Werten nach § 4 Abs. 5 AbwAG :  
 
        gilt dies ebenso, wenn der Bescheid an die Erklärung spätestens zum neuen  
 Veranlagungsjahr  angepasst und die vg. beiden Voraussetzungen erfüllt wurden  
 (§ 9 Abs. 6 AbwAG), andernfalls Bescheidwert für die Ermäßigung relevant   
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D. Abgabesatz (§ 9 AbwAG i. V. m. § 2a HAbwAG) 
     D3. Fortfall der Ermäßigung des Abgabesatzes 

 Keine Ermäßigung, 
 

 bei Niederschlagswasser, Kleineinleitungen und TOK 
_______________________________________________________________________________ 
 wenn kein Bescheidwert vorliegt und keine Erklärung nach § 6 AbwAG abgegeben wurde  
         (Ziffer 3.1.3 VwV-AbwAG/HAbwAG i. V. m. § 9 Abs. 5 Nr. 1 AbwAG) 
_______________________________________________________________________________ 
 wenn die Bescheidwerte nur entgegen dem Stand der Technik durch Verdünnung oder 

Vermischung erreicht werden (§ 2a Abs. 2 S. 1 HAbwAG), d. h. FWA an der JSM > 50 % (§ 3 
Abs. 3 AbwV) 

 und 
  der errechnete verringerte (noch zulässige) Konzentrationswert über dem höchsten 

Messwert der staatlichen Abwasseruntersuchung liegt (§ 2a Abs. 2 S. 2 HAbwAG) 
 …ist für die Entscheidung über die Ermäßigung des Abgabesatzes zugrunde zu legen   ein entsprechend der geschätzten  
 Verdünnung, unter Abzug der nach S.1 noch zulässigen Verdünnung (50 %), noch zulässiger verringerter Konzentrations-  
 wert. 

_______________________________________________________________________________ 
 Wenn für Parameter  keine Anforderungen nach AbwV bestehen  (z. B. Nges + Pges in GK 2) 

  und 
für CSB keine Ermäßigung gewährt werden kann 
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D. Abgabesatz (§ 9 AbwAG i. V. m. § 2a HAbwAG) 
     D3. Fortfall der Ermäßigung des Abgabesatzes 
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SF50   = JAM50  * 110  
 
        SF-Menge gleich 

 
SF84,7  = JAM84,7 *  X    
                           (43,7) 



D. Abgabesatz (§ 9 AbwAG i. V. m. § 2a HAbwAG) 
     D3. Fortfall der Ermäßigung des Abgabesatzes 
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4/5 Regel gilt 



D. Abgabesatz (§ 9 AbwAG i. V. m. § 2a HAbwAG) 
     D3. Fortfall der Ermäßigung des Abgabesatzes 
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E. Verrechnung der Abwasserabgabe 
         nach § 10 Abs. 3 AbwAG 
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1. Möglichkeit (§ 10 Abs. 3 AbwAG – Anspruch aus dem Abgaberecht) 
 

 Errichtung oder Erweiterung von Abwasserbehandlungsanlagen 

      (Zentrale Kläranlagen, betriebliche Vorbehandlung) 

 

 Die Fracht einer Schadstoffes bzw. einer Schadstoffgruppe wird um  

      20 % verringert 

 

 und 

 

 Minderung der Gesamtschadstofffracht ist gegeben (kein Prozentsatz) 

 
   



    

E. Verrechnung der Abwasserabgabe 
         nach § 10 Abs. 3 AbwAG 
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1. Möglichkeit (§ 10 Abs. 3 AbwAG – Anspruch aus dem Abgaberecht) 
 

 
 Beispiele:  Errichtung oder Erweiterungen an der Kläranlage, z. B. Maßnahmen   
  - zur Phosphatfällung 
  - zur Verminderung der Stickstoffbelastung 
  - Bau einer KA zum Anschluss einer TOK  
  
 Änderung der betrieblichen Vorbehandlung, z. B. Maßnahmen  
  - zur Metallfällung 
  - zur Aktivkohle-Behandlung 
  - zur Minderung des Abwasseranfalls 
  - gesonderte Behandlung spezieller betrieblicher Abwässer 
     (Filtratwasser aus der Schlammentwässerung) 
   
 Verfahrensänderungen in der Produktion, z. B. Maßnahmen 
  - um das Entstehen von Abwasser ganz oder teilweise zu verhindern 



    

E. Verrechnung der Abwasserabgabe 
     nach § 10 Abs.  4 AbwAG 
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2. Möglichkeit (§ 10 Abs. 4 AbwAG – Anspruch aus dem Abgaberecht)  
 

Anlagen, die  
 

 - Vorhandene Einleitungen 

 

- einer den Anforderungen des § 60 Abs. 1 WHG (Stand der  

    Technik) entsprechenden Abwasseranlage zuführen 

 
 

 
 

   

 



    

E. Verrechnung der Abwasserabgabe 
     nach § 10 Abs.  4 AbwAG 
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2. Möglichkeit (§ 10 Abs. 4 AbwAG – Anspruch aus dem Abgaberecht)  
 

 Beispiele:  - Bau eines Sammelkanals zu einer bestehenden Kläranlage, 
    einschließlich aller notwendigen Anlagen (Pumpwerke) 
 

 - Anschluss eines Kleineinleiters an die Ortskanalisation zur KA  
  
 - Aufgabe einer Kläranlage und Neuanschluss an eine neue KA 
 
 -  Bau betrieblicher Kanäle zum Anschluss von Teilströmen 
    (bisher Gewässereinleitung) an vorhandene Abwasser- 
              behandlungsanlagen  
 
   

 



    

E. Verrechnung der Abwasserabgabe 
     nach § 10 Abs.  4 AbwAG 
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Nicht verrechnungsfähig sind  
 

 § 10 Ab. 3 AbwAG - Maßnahmen der NW-Behandlung  (Bau eines RÜB) 

   - Maßnahmen zur Reduzierung des Fremdwasser- 

      flusses 

       keine 20%ige Minderung der Schadstoff-
    fracht bzw. dient der Abwasserspeicherung 

 

 § 10 Abs. 4 AbwAG - Erschließung von Baugebieten mit Abwasserkanälen

   - Maßnahmen zur Sanierung vorhandener  undichter 

      Kanäle 

       keine Zuführung vorhandener Einleitungen
    zu einer Abwasserbehandlungsanlage 

 



    

E. Verrechnung der Abwasserabgabe 
     § 10 Abs. 3 und Abs. 4 AbwAG 
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       Verrechnung für einen Zeitraum von 3 Jahren vor der  
 Inbetriebnahme der Anlage 

 
 

         Verrechnung mit der insgesamt für die konkrete Einleitung 
 geschuldeten Abwasserabgabe  
 

 Bei § 10 Abs. 3  
   Abwasserabgabe für die Kläranlage 
    +  
   NW-Abgabe, wenn diese mit der SW-Ableitung in unmittelbarem Zusammenhang steht 
   (z. B. bei Mischsystemen),  
    
   nicht mit  der KE-Abgabe oder NW-Abgabe für Trennkanalisation verrechenbar 
  
 

 Bei § 10 Abs. 4  
   Abwasserabgabe für die bisherigen Kleineinleitungen oder MW-Einleitungen über REA 
    +  
    Abgabe für die Kläranlage (lt. Rechtsprechung BVwG, Urteil vom 20.01.2004 (Az.: 9 C 13.03)+ 
                                                                                                                         Urteil vom 21.11.2013 (Az.: 7 C 12/12) 
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      Nur Abwasserabgabepflichtige können verrechnen 

  

     Vorläufige Verrechnung ist möglich (auch bei der Festsetzung der  

 Vorauszahlung) 
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 Verrechnungsfähige Aufwendungen  
 
 

 Investitionskosten (Anlage- oder Herstellungskosten) 
   (Erforderliche einmalig aufzuwendende Kosten zur Erstellung, zum Erwerb und zur Erneuerung von Anlagen) 
 

Kosten für den Grunderwerb (Kosten für das Grundstück, Ablösung von Rechten) 
 

Erschließungskosten  (Zufahrt, Strom- und Wasseranschluss, Abbrucharbeiten) 
 

Kosten für Vorarbeiten (Planung, Vermessung, Baugrunduntersuchungen, Gutachten) 
 

Baunebenkosten (Genehmigungen, Notariatsgebühren)  
 

Kosten für die Bauausführung (Einzelbauwerke [Arbeitsraum, Labor, Sanitäreinrichtungen],  
    elektro-, mess- und regeltechnische Ausrüstung, EDV, Wasserhaltung, wasserbauliche        
    Maßnahmen und Hochwasserschutz, Ingenieurgebühren, Umzäunung, landschaftspflegerische    
    Gestaltung) 

 
 Eigenleistungen (selbst erbrachte Leistungen ohne dass zusätzliche Kosten entstehen) 
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Nicht verrechnungsfähige Aufwendungen  
 
 Betriebskosten 
 Kosten für Unterhaltung, Wartung und den Betrieb von Anlagen und 

Geräten 
 Instandsetzung bestehender Anlagen 
 

 

 Finanzierungskosten  
 Zinsen  
 Tilgungsleistungen 
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Erklärungsvordruck sowie Nachweise zu   
 

 dem Datum der Inbetriebnahme (innerhalb eines Monats anzuzeigen, 
Einarbeitungszeit beachten), 
 

 Darlegung der Voraussetzungen für eine fristgerechte Durchführung (VVR),  
 

 der Beschreibung der Maßnahme, 
 

 der Schadstoffminimierung um 20 % sowie Gesamtschadstoffminimierung  
(Gegenüberstellung Bescheidwerte und JSM vor und nach der Maßnahme), 

  
 Höhe der voraussichtlich entstehenden (VVR) bzw. der tatsächlich entstandenen 

Aufwendungen, abzüglich Aufwendungen Dritter (Beiträge/EU-Fördermittel), 
 
 Formloser Antrag auf Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis (bis Ablauf eines 

Jahres nach Inbetriebnahme ist der entsprechende Überwachungswert 
anzupassen). 
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Nacherhebung und Verzinsung 
Sofern Voraussetzungen nicht erreicht werden (z. B. 20 %ige 
Schadstofffrachtreduzierung) ist die Abgabe nachzuerheben + Verzinsung 
gem. § 238 AO (0,5 % pro vollen Monat)  

 

Erstattungsanspruch ohne Verzinsung 
Wenn die Abgabe bereits festgesetzt wurde, obwohl eine Verrechnungs-
möglichkeit bestand, so besteht ein Erstattungsanspruch, 

jedoch ohne Verzinsung  

 

Vorauszahlung 
Eine Verrechnung kann bereits bei der Vorauszahlung berücksichtigt werden. 
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§ 13 AbwAG i. V. m. §§ 15-17 HAbwAG 

Die Abwasserabgabe 

 - steht dem Land Hessen zu und 

 - es besteht eine zweckgebundene Verwendung der 
    Abwasserabgabe für Maßnahmen,… 

 

 die der Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte dienen 
 Bau von Abwasserbehandlungsanlagen 

 Bau von Regenrückhaltebecken  

 Anlagen zur Reinhaltung des Niederschlagswassers 

 Bau von Ring- und Auffangkanälen an Talsperren, See- und Meeresufern sowie von 

Hauptverbindungssammlern, die der Errichtung von Gemeinschaftskläranlagen ermöglichen 

 Bau von Anlagen zur Beseitigung von Klärschlamm 
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 Maßnahmen im und am Gewässer zur Beobachtung und Verbesserung der Gewässergüte wie 

Niederigwasseraufhöhung oder Sauerstoffanreicherung sowie zur Gewässerunterhaltung 

 

 Forschung und Entwicklung von Anlagen oder Verfahren zur Verbesserung der Gewässergüte 

 

 Ausbildung und Fortbildung des Betriebspersonals für Abwasserbehandlungsanlagen und 

andere Anlagen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte 

 

 Bevorzugte Verwendung (§ 16 HAbwAG) für  

  - Maßnahmen mit örtlichem bzw. regionalem Schwerpunkt (Gewässersanierung) 

 - Sektorale Schwerpunkte der Gewässerverschmutzung durch besonders  

             schädliche Faktoren 

   

 Tw. (Länderregelung) zur Deckung des Verwaltungsaufwandes 

      5 % der im jeweiligen Haushaltsjahr erzielten Einnahmen aus der Abwasserabgabe in Hessen 

 

 



    
 

F. Re-Investition der Abwasserabgabe 
      

Fachdienst Wasser -und Bodenschutz           
Kläranlagen-Nachbarschaft  04.03.2015               

Gabriele Schreiber 
49 

 Umsetzung durch  
 

  Förderprogramme des Landes Hessen  
 
 z. B.  - Verordnung über Zuweisungen zum Bau von Abwasseranlagen  
     (In Endabwicklung) 

    
   - Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung  
        und zum Hochwasserschutz 
 
  - Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und  
     Verbesserung der Grundwasservorkommen (AK: 2011) 
 
  - Altlastensanierung 
 
  - Erreichung der  Ziele der WRRL in Natura 2000-Gebieten 

 

 Mittel der Abwasserabgabe außerhalb von Förderprogrammen ??? 
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